
BAULICHE ANLAGEN IM KLEINGARTEN 

Um zu erklären, welche baulichen Anlagen in Kleingärten zulässig sind, gilt es 

zunächst den Begriff "bauliche Anlage" zu erläutern. 

So hat das Bundesverwaltungsgericht festgelegt, dass als bauliche Anlage 

(Bauten) Einrichtungen zu verstehen sind, die aus künstlichen Stoffen oder 

Baustoffen hergestellt sind, und die mit dem Erdboden in einer auf Dauer 

gedachten Weise verbunden sind. Eine Verbindung mit dem Boden besteht 

auch dann, wenn die Einrichtung durch eigene Schwere auf dem Boden ruht. 

Die Verbindung mit dem Erdboden wird nicht dadurch aufgehoben, dass die 

Einrichtung jederzeit abgebaut und anderswo wieder aufgestellt werden 

kann. Dem Erfordernis der Dauer genügt ein Zustand, der jeweils für mehrere 

Monate besteht (BVerwG, DÖV 1974, 200 + BVerwG, BauR 1977, 109 ff.). 

Das bedeutet einfach ausgedrückt, dass als bauliche Anlagen alle Einrichtun-

gen zu bezeichnen sind, die nicht natürlichen Ursprungs sind (wie Bäume, 

Sträucher, Pflanzen). Also nicht nur Gartenlauben und Vereinsheime, sondern 

auch Gewächshäuser, Geräteschuppen, mit dem Boden verbundene Bänke, 

Tische und Sitzgruppen, Pergolen, gemauerte Grills, befestigte Wege (z.B. mit 

Steinplatten), Einfriedigungen. Keine bauliche Anlage sind dagegen gele-

gentlich und nur vorübergehend (etwa übers Wochenende oder für eine Feier 

im Garten) aufgestellte Partyzelte. 

Nun kann die Frage nach der Zulässigkeit baulicher Anlagen nicht einfach mit 

einer tabellarischen Aufzählung erläutert werden. Wichtigste Grundlage ist 

zunächst der für die Kleingartenanlage aufgestellte Bebauungsplan. Hier 

kann die Größe der Gartenlaube, die Art des Wegebelages in den Gärten, die 

Höhe eventueller Zäune zwischen den Gärten usw. festgelegt sein. So ist es 

zwar grundsätzlich zulässig, dass vom Eingang in den Garten bis etwa zur 

Laube ein Plattenbelag mit Wegeplatten sein darf. Der Bebauungsplan kann 

jedoch diesem Grundsatz widersprechen und einen Rasenbelag vorschreiben. 

Dann gilt nur diese Vorschrift. 

Andere Bestimmungen, die das Erstellen von baulichen Anlagen beeinflussen, 

sind das örtliche Baurecht, Pachtverträge mit den Grundstückseigentümern, 

Pachtverträge zwischen den Kleingärtnervereinen und den Kleingärtnern so-

wie Gartenordnungen etc. 

 


